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Kloster als Schmuggelzentrale

Im Zusammenhang mit der Aufdeckung einer grossen Zigaretten-
schmuggelaffäre hat die italienische Polizei zwei Kapuzinermönche
des Klosters Albano verhaftet und im Kloster selbst zahlreiche
Kisten mit Schmuggelgut bei einer Haussuchung entdeckt. Das
Kloster diente als Schmugglerdepot. Wir widmen diese Nachricht
allen denen, die am Art. 52 der Bundesverfassung (Verbot der
Neugründung von Klöstern) rütteln wollen! wg.

Die mohammedanische Offensive

Im Somaliland tagte kürzlich der mohammedanische Weltkon-
gress; er war von Delegierten aus 34 Ländern beschickt. Der Kon-

gress will einen Au6schuss für religiöse und kulturelle Fragen gründen,

um den Islam noch besser zu verbreiten, die Ausbreitung
anderer Religionen dagegen zu verhindern. Es soll eine revidierte
Fassung des Korans herausgegeben werden, ebenso ein mehrsprachiges

Werk über den Islam und ein praktischer Führer für
mohammedanische Missionare. 0.

Der englische Sonntag

Die neue britische Regierung erstrebt eine Lockerung der
engherzigen britischen Sonntagsgesetze. Sportanlässe, Theater, Kinos,
Varietes, Tanzsäle sollen von nun an auch am Sonntag besucht werden

können. Die Gesetze erfüllen nicht mehr den Zweck, die
Menschen zum Kirchgang anzuhalten; dieser Eingriff in die persönlichen

Rechte des Bürgers wird abgelehnt. Natürlich erhebt die Kirche

dagegen Einspruch und meint, so werde es ja noch schwerer,
die Jugend für religiöse Fragen zu interessieren, wenn am Sonntag
öffentliche Vergnügen erlaubt seien. 0.

An den westdeutschen Gymnasien wird Biologie nur noch als Frei-
fach gelehrt

In der Bundesrepublik Deutschland haben die Unterrichtsminister
der Bundesländer vereinbart, den Biologieunterricht an den

Gymnasien nur noch als Freifach anzusetzen. Der Sinn dieser
bildungsfeindlichen Massnahme kann nur in der Verstärkung des

langjährigen Kampfes der Kirchen gegen die grundlegenden Lehren

der Biologie liegen. Von Entwicklung, Erbgesetzen, Mutationen,
Züchtung, der Abstammungslehre des Menschen, aber auch von den
Gefahren der Keimschädigung durch Strahlen, chemische oder
physikalische Einwirkungen 6oll die junge Generation nur noch auf
Wunsch (am liebsten gar nicht) zu hören bekommen. Dann werden
die Bundesdeutschen wieder an Adam und Eva glauben und an den

Klapperstorch. aha

Lesefrucht

Malvida von Meysenbug (1816—1903) war eine scharfe und
konsequente Gegnerin des Christenglaubens. Aus ihrem berühmten
Lebenswerk «Memoiren einer Idealistin» hier nur eine kleine
Lesefrucht:

In der Republik Venedig verurteilte man selten auf Grund von
Anklagen über Vergehen gegen die Religion. Einmal erschien ein
der Ketzerei Angeklagter vor dem Rat der Zehn; er war beschuldigt

worden, er hege ketzerische Ansichten über die Dreieinigkeit.
Er gestand, dass er sehr wohl Gott-Vater und Gott-Sohn begreife,
dass er aber den Heiligen Geist nicht verstehen könne. «Geh nach
Hause», sagten ihm die Richter. «Du verstehst doch wenigstens
zwei aus der Dreieinigkeit — wir aber verstehen keinen einzigen.»
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